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22.3890 s Mo. Standerat (WBK-SR). Rahmengesetz fur die Sekundarnutzung von
Daten

Bericht der Kommission fur Wissenschaft, Bildung und Kultur vom 21. April 2023

Die Kommission fur Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) hat an ihrer
Sitzung vom 21. April 2023 die von ihrer standerétlichen Schwesterkommission (WBK-S) am

22. August 2022 eingereichte und vom Standerat am 14. Dezember 2022 angenommene Motion
vorberaten.

Die Motion beauftragt den Bundesrat, in einem Rahmengesetz die erforderlichen Grundlagen dafir
zu schaffen, dass rasch spezifische Infrastrukturen fur die Sekundarnutzung von Daten in
strategisch relevanten Bereichen initialisiert und aufgebaut werden kénnen.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt mit 14 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Motion anzunehmen. Die
Minderheit (Tuena, Gafner, Haab, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) beantragt, die Motion
abzulehnen.

Berichterstattung: Stadler (d), Amoos (f)

Im Namen der Kommission
Der Prasident:

Fabien Fivaz

Inhalt des Berichtes

1 Text und Begrindung

2 Stellungnahme des Bundesrates vom 23. November 2022
3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates

4  Erwagungen der Kommission



e-parl 19.05.2023 12:27

i‘?}: |

1 Textund Begrindung

1.1 Text

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Rahmengesetz Grundlagen zu schaffen, damit spezifische
Infrastrukturen fur die Sekundarnutzung von Daten in strategisch relevanten Bereichen rasch
initialisiert und aufgebaut werden kénnen.

1.2 Begrindung

Der grosste Wert der Daten liegt in ihrem fast unbeschrankten Potenzial zur Wiederverwendung fur
sekundare Nutzungszwecke. Von Wert sind Daten, wenn sie aus ihren Silos befreit, geteilt,
zusammengefuhrt und fir neue (sekundéare) Zwecke genutzt werden. Erst ihre Verknipfung
ermoglicht das Gewinnen von neuen Erkenntnissen und entsprechend bessere Entscheidungen.
Daher braucht es vertrauenswirdige Rahmenbedingungen ("Datenrdume"), um wertschépfende
Sekundarnutzungen der Daten zu erméglichen und zu férdern.

Entscheidend ist die Erkenntnis, dass das "Hiten von Datensilos" die Schweiz nicht weiterbringt,
hohe Kosten nach sich zieht und dadurch praktische digitale Losungen zu Gunsten von Wirtschaft
und Gesellschaft verbaut werden. Das Beispiel des Gesundheitswesens - und die diesbezliglichen
Auswirkungen im Zuge der Corona-Pandemie - zeigt dies eindriicklich. Und auch das Beispiel der
Mobilitatsdateninfrastruktur unterstreicht, welche Bedeutung konsolidierte Infrastrukturen fir die
Sekundarnutzung von Daten zur Bewaltigung kiinftiger Herausforderungen in einem Sektor haben
(u.a. effizientere Nutzung von Infrastrukturen und Transportmitteln). Es zeigt aber auch, wie
historisch gewachsene, fragmentierte Entscheidstrukturen und Zusténdigkeiten in einem Sektor mit
geeigneten Ansatzen verbessert werden kdnnen. Analoge Vorhaben zur Sekundarnutzung von
Daten befinden sich in anderen, strategisch relevanten Sektoren in der Planungs- oder Pilotphase,
z.B. im Energiebereich, in der Bildung oder im Tourismus.

Daten sind eine wichtige Basis flr wirtschaftlichen Erfolg und Fortschritt, gesellschaftliche Wohlfahrt
und staatliches Handeln. Die Datennutzung wird zu einer zentralen Schliisselkompetenz in
Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Bildung. Voraussetzung fir eine wertschopfende
Datennutzung ist allerdings ein rechtssicherer Rahmen. Es braucht sodann neue und pragmatische
Ansatze fir die Kooperation zwischen privaten, halbprivaten und 6ffentlichen Marktakteuren, der
Forschung, der Bildung und dem Staat im Rahmen gemeinsamer, vertrauenswirdiger Datenrdaume.
In technologischer Hinsicht bestehen viele Grundlagen, hingegen hinken die regulatorischen
Rahmenbedingungen hinterher.

Handlungsbedarf gibt es insbesondere in folgenden Sektoren: Verkehrs- und Mobilitdtsdatenraum
(vgl. Entwurf Bundesgesetz uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur), Gesundheitsdatenraum,
Energiedatenraum, Forschungsdatenraum, Bildungsdatenraum, Agrardatenraum,
Umweltdatenraum, Tourismusdatenraum sowie Datenraum im Bereich der kritischen Infrastrukturen.
Das neue Rahmengesetz soll Gibergeordnete Grundsatze und gemeinsame Begriffsdefinitionen fur
den Aufbau und Betrieb solcher Datennutzungsinfrastrukturen enthalten. Es soll ausserdem, gestitzt
auf bereits bestehende spezifische Gesetzgebungen, u.a. folgende Punkte regeln: die Steuerung
der Dateninfrastrukturen durch 6ffentlich-rechtliche oder gemischtwirtschaftliche
Trégerorganisationen, deren Finanzierung, die Erschliessung, Zuganglichkeit und Verknipfung der
Daten aus offentlichen und privaten Quellen, die Geltung von Datenschutz und Datensicherheit im
Rahmen der Sekundarnutzung sowie die Interoperabilitat zwischen den sektoriellen
Datennutzungsinfrastrukturen. Ebenso ist die Schnittstelle zur neuen, von Bund und Kantonen
getragenen Organisation "Digitale Verwaltung Schweiz" sowie das Verhaltnis zu den européischen
Dateninfrastrukturen zu klaren. Dartber hinaus soll das Rahmengesetz ein "Anschub-Gesetz" sein,
das massgebliche Impulse fur die Schaffung spezialgesetzlich verankerter Dateninfrastrukturen
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bereitstellt. Beispielsweise sollen Modellvorhaben und Pilotprojekte mit einer Sandbox-Regulierung
ermdglicht, Férdermittel fur Datenraum-Projekte geregelt und die Vernetzung von Wissen und
Information gestéarkt werden.

2 Stellungnahme des Bundesrates vom 23. November 2022

Der Bundesrat anerkennt das Potential bei der Wiederverwendung von Daten fur sekundare
Nutzungszwecke. Das Datenschutzgesetz sieht vor, dass Personendaten nur fur bestimmte und far
die betroffene Person erkennbare Zwecke beschafft und bearbeitet werden durfen. Oft ist bei der
Erhebung nicht absehbar, welchen Nutzen die Daten schaffen konnten, wenn sie fir einen anderen
Zweck verwendet werden durften. Bei der Umsetzung der Motion wird der Bundesrat insbesondere
prifen in welchen Bereichen eine Sekundarnutzung relevant und verhaltnismassig ist, oder welche
Infrastrukturen und weitere Rahmenbedingungen fir den Betrieb von vertrauenswirdigen und
interoperablen Datenrdumen notwendig sind.

Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates

Der Standerat nahm die Motion am 14. Dezember 2022 ohne Gegenantrag an.

4 Erwagungen der Kommission

Die Kommission untersttitzt mit 14 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen das Motionsanaliegen, einen
rechtlichen Rahmen fir die Sekundarnutzung von Daten festzulegen, und hebt damit hervor, wie
wichtig ein Rahmengesetz fiir die wissenschaftliche Forschung in der Schweiz und fur die Innovation
ist.

Sie ist der Ansicht, dass Daten sowohl fur die Grundlagenforschung als auch fiir die angewandte
Forschung von entscheidender Bedeutung sind. Unternehmen, Behodrden, éffentlichen Einrichtungen
und Forschungsgruppen generieren taglich riesige Datenmengen. Diese werden nach
unterschiedlichen Normen und Praktiken produziert, verwaltet und in Datensilos gespeichert. Da die
Interoperabilitat nicht gewéhrleistet ist, kénnen die Daten nicht fir den Erwerb von neuem Wissen
wiederverwendet werden. Die Schweiz hat mit der Umsetzung dieser Motion die Moglichkeit, Daten
aus Bereichen wie Gesundheit, Umwelt, Mobilitat, Wirtschaft und Energie besser zu nutzen. Das
Gesetz sollte daher bewahrte Praktiken aus der Wissenschaft und die Interessen der
wissenschaftlichen Forschung in der Schweiz bertcksichtigen. Die Kommission betont, dass die
Transparenz der Kriterien fur den Datenzugang und der Datenschutz gewahrleistet sein missen.
Die Kommissionsminderheit beantragt, die Motion abzulehnen.



	1  Text und Begründung
	1.1 Text
	1.2 Begründung

	2 Stellungnahme des Bundesrates vom 23. November 2022
	3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates
	4 Erwägungen der Kommission

